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im Beton



Name Geburtsdatum

Vorname Geburtsort

Straße

PLZ, Wohnort Telefon

Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung werden wie folgt erfüllt:
(bitte zutreffendes ankreuzen und durch entsprechende Nachweise belegen!)
Auszug aus der Prüfungsordnung § 4:

(1) a)

(1) b)

(1) c)

(1) d)

(2)

(3)

(4)

Ort, Datum

Bitte Kopien beifügen von:

und zurücksenden an:

Unterschrift Antragsteller

Zeugnisse und Arbeitgeberzeugnisse 
(Nachweise der beruflichen Tätigkeit)

GFW-BAU Schulungszentrum
Gottlieb-Daimler-Str. 34
59439 Holzwickede

Facharbeiter mit Ausbildungsabschluss zum Beton- und Stahlbetonbauer, 
Hochbaufacharbeiter oder Maurer und eine mindestens einjährige einschlägige 
Berufserfahrung in der Betoninstandsetzung.

Baustoffprüfer mit Ausbildungsabschluss der Fachrichtung Mörtel und Beton und eine 
mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung in der Betoninstandsetzung.

Geprüfter Polier und Werkpolier im Hochbau oder Tiefbau, Meister auf dem Gebiet des 
Beton- und Stahlbetonbaus oder im Maurerhandwerk und eine mindestens einjährige 
einschlägige Berufserfahrung in der Betoninstandsetzung.

Die Abschlussprüfung Bautechniker und eine mindestens einjährige einschlägige 
Berufserfahrung in der Betoninstandsetzung.

Personen, welche die Voraussetzungen der Abschnitte (1) a) bis (1) d) nicht erfüllen, 
können in Ausnahmefällen zur Prüfung zugelassen werden, wenn sie aus ihrer 
bisherigen mindestens dreijährigen Tätigkeit die erforderlichen Kenntnisse in 
Baustoffkunde, insbesondere in Betontechnologie, und Tätigkeiten in der Beton-
instandsetzung nachweisen können. 
Die Kenntnisse sind durch eine Eingangsprüfung zu belegen. 

Personen nach den Abschnitten (1) a) bis (1) c) und (2) sollen vor Beginn des 
Lehrgangs einen zweitägigen Vorbereitungslehrgang auf dem Gebiet der 
Betontechnologie absolvieren und müssen ihre Kenntnisse durch eine Eingangs-
prüfung belegen.

Zugelassen werden auch Personen, welche die Abschlussprüfung auf dem Gebiet des 
Bauwesens an einer staatlich anerkannten Ingenieurschule, Berufsakademie (BA), 
Fachhochschule, Technischen Hochschule oder Universität bestanden haben und 
mindestens einjährige praktische Tätigkeit nachweisen können.

SIVV
Antrag auf Zulassung zur Prüfung



Seminare + LehrgängeSeminare + Lehrgänge
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